
 

 

 

 

 

Die vorliegende PDF-Datei haben wir auf Wunsch unseres Mandanten erstellt. 

Wir weisen darauf hin, dass maßgeblich für unsere Berichterstattung über die oben 
genannte Prüfung ausschließlich unser Bericht in der unterzeichneten Original-
fassung ist. 

Da nur der gebundene und von uns unterzeichnete Bericht das berufsrechtlich ver-
bindliche Ergebnis unserer Prüfung darstellt, können wir für die inhaltliche Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Ihnen als PDF-Datei überlassenen Berichtsversion keine 
Haftung übernehmen. 

Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte weisen wir darauf hin, dass sich unsere Verant-
wortlichkeit - auch gegenüber Dritten - allein nach den Auftragsbedingungen im 
Bericht (Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017) richtet. 
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Wasser- und Abwasserzweckverband "Mittelgraben" Bilanz zum 31. Dezember 2022
Nuthetal

A K T I V A P A S S I V A

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Rücklagen

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 1. Allgemeine Rücklage 1.231.454,85 1.232
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 2. Andere Gewinnrücklagen 14.996.280,08 14.996
an solchen Rechten 95.786,69 127 II. Gewinn 16.227.734,93 16.228

Gewinn des Vorjahres 5.382.689,51 6.084
II. Sachanlagen Jahresfehlbetrag -45.639,65 -702

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 5.337.049,86 5.382
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 70.125,04 70 21.564.784,79 21.610

2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Betriebseinrichtungen der Gewinnung 916.621,50 551

3. Verteilungsanlagen B. Sonderposten für Zuschüsse

Leitungsnetz und Hausanschlüsse 9.222.249,24 9.142 1. Erhaltene Investitionszuschüsse 3.731.913,18 3.937

Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand) 46.385,62 53 2. Beiträge/Baukostenzuschüsse 6.359.290,53 6.502

10.255.381,40 9.816 10.091.203,71 10.439

4. Abwassersammlungsanlagen

Haupt- und Verbindungssammler 2.629.983,50 2.947

Pumpwerke 4.104.328,57 3.229 C. Rückstellungen

Sammler in Ortslage und Hauanschlüsse 26.936.172,05 27.700 1. Steuerrückstellungen 0,00 0
Messeinrichtungen 0,00 0 2. Sonstige Rückstellungen 1.131.371,01 1.900

33.670.484,12 33.876 1.131.371,01 1.900

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.138.557,81 994

45.064.423,33 44.686 D. Verbindlichkeiten

III. Finanzanlagen 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.544.564,96 15.166

Beteiligungen 180.416,16 180

45.340.626,18 44.993

2. Erhaltene Anzahlungen 0,00 1
B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 600.764,63 653 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 148.837,61 477

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 35

3. Forderungen an die Mitgliedsgemeinden 0,00 0 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 457.429,02 980

4. Sonstige Vermögensgegenstände 148.457,30 164 Beteiligungsverhältnis besteht

749.221,93 852

II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.724.833,72 5.540 5. Sonstige Verbindlichkeiten 882.928,26 817
4.474.055,65 6.392 17.033.759,85 17.441

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.437,53 5

49.821.119,36 51.390 49.821.119,36 51.390



Wasser- und Abwasserzweckverband "Mittelgraben" Gewinn- und Verlustrechnung 

Nuthetal vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2022 2021

EUR EUR TEUR

1. Umsatzerlöse 7.883.807,90 6.859

2. Sonstige betriebliche Erträge 264.705,48 438

davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 8.148.513,38 7.297

€ 205.024,82 (Vj. T€ 257)

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren 502.159,44 501

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.252.584,51 4.895

5.754.743,95 5.396

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 0,00 42

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 0,00 7

davon für Altersversorgung € 0,00 (Vj. T€ 1) 0,00 49

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.211.024,56 2.254

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 194.351,82 237

8.160.120,33 7.936

-11.606,95 -639

7. Erträge aus Beteiligung 44.473,00 0

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.924,01 10

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 80.337,31 72

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -45.547,25 -701

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0

12. Sonstige Steuern 92,40 0

13. Jahresverlust -45.639,65 -701
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Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ 
14558 Nuthetal 

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2022 
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I.   Grundsätzliche Angaben 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ 
ist gemäß der brandenburgischen Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 
26. März 2009 (EigV), in Verbindung mit den entsprechenden handelsrechtlichen Regelungen 
aufgestellt worden. 

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorgaben der EigV. 
Dazu wurden ein Anlagennachweis, der die Entwicklung des Anlagevermögens zeigt, eine 
Finanzrechnung sowie eine Erfolgsübersicht für das Jahr 2022 erstellt. 

Gemäß §§ 21 bis 26 der Verordnung sind für die Aufstellungen und den Inhalt des 
Jahresabschlusses bestimmte Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu 
beachten. 

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder der Gewinn- und 
Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden - ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. 
Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke - ausnahmslos im Anhang 
aufgeführt. 

Die Vorjahreszahlen werden in Klammern angegeben. 

II.   Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten und Sachanlagen auf der 
Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. 

Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer 
planmäßig linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungs- bzw. Herstellungswert unter € 250,00 werden 
in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst. Sie werden innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung 
unter der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ gezeigt. Geringwertige Anlagegüter mit 
Anschaffungskosten von € 250,01 bis € 1.000,00 werden in analoger Anwendung gemäß § 6 Abs. 
2a Einkommenssteuergesetz in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr der Bildung und in den 
folgenden vier Geschäftsjahren gleichmäßig aufgelöst wird. 

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. bei nachhaltiger 
Wertminderung zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert 
angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden auf zweifelhafte Forderungen vorgenommen. Zum 
Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer 
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. 

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet. 

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt. 

Der Jahresverlust des Jahres 2021 wurde in der Verbandsversammlung vom 05.10.2022 festgestellt 
und dem Gewinnvortrag zugeführt. 

Unter den Sonderposten für von Investoren übernommenes Anlagevermögen und für 
Investitionszuschüsse werden die Werte der aus den Erschließungsverträgen übernommenen 
Anlagen sowie die ab dem Geschäftsjahr 2010 zugegangenen Fördermittel ausgewiesen. Es erfolgt 
jährlich eine Auflösung in Höhe der auf die betreffenden Anlagen verrechneten Abschreibungssätze. 

Als Beiträge/Baukostenzuschüsse werden die von Anschlussnehmern geleisteten 
Anschlussbeiträge bzw. Baukostenzuschüsse sowie die erstatteten Hausanschlusskosten erfasst. 
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Im Trinkwasserbereich werden die bis einschließlich 2002 empfangenen Baukostenzuschüsse und 
Hausanschlusskosten mit 5 % p.a. aufgelöst. In Anlehnung an die im Jahr 2003 ergangenen 
Anordnungen des Bundesministeriums für Finanzen wurden im Trinkwasserbereich die Zugänge des 
Geschäftsjahres 2003 an empfangenen Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen direkt 
vom Anlagevermögen abgesetzt. Ab dem Jahr 2004 werden diese aufgrund geänderter steuerlicher 
Wahlmöglichkeiten wieder passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen mit 4 % p.a. 
aufgelöst.  

Im Schmutzwasserbereich wurden die empfangenen Beiträge bis 2009 gemäß Verordnung über 
Eigenbetriebe der Gemeinden passiviert und mit 5 % p.a. aufgelöst. Infolge der Änderung der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg erfolgte die Auflösung für Zugänge ab 2010 mit 
2 % über die Nutzungsdauer der Anlagegüter. 

Erkennbare Risiken sowie ungewisse Verpflichtungen wird durch die Bildung von sonstigen 
Rückstellungen Rechnung getragen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsrückstands angesetzt. 

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten sind in der 
Erläuterung zur Bilanz ausgewiesen. 

III.   Angaben und Erläuterungen zur Bilanz 

Aktivseite 

Die Entwicklung des Anlagevermögens einschließlich der Abschreibungen des Geschäftsjahres 
ergibt sich aus dem Anlagespiegel. 

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 250,00 bestanden im Berichtsjahr nicht. 
Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von € 250,01 bis € 1.000,00, die in einen 
Sammelposten einzustellen waren, bestehen im Berichtsjahr nicht mehr. Der Sammelposten ist 
abgeschrieben. 

Die Finanzanlagen enthalten die Beteiligungen von 50 % an der MWA Mittelmärkische Wasser- und 
Abwasser GmbH, Kleinmachnow über T€ 98 (T€ 98) sowie von 4,54 % an der HWG Havelländische 
Wasser GmbH i.L. (vormals PWU Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH), Potsdam, über      
T€ 83 (T€ 83). 

Die Gesellschafterversammlung der HWG Havelländische Wasser GmbH i.L. hat auf ihrer Sitzung 
vom 10.10.2020 die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2020 beschlossen.  

MWA GmbH HWG GmbH i.L. 
(Jahresabschluss 2021)  (Jahresabschluss 2021) 

     T€        T€ 

          Jahresergebnis  240 (T€ 90)                9 (T€ -334) 
          Eigenkapital            3.135 (T€ 3.046)        5.315 (T€ 5.306) 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten u. a. T€ -11 (T€ 46) aus Anschlussbei-
trägen für Einzelanschlüsse und Baukostenzuschüssen, Einzelwertberichtigungen in Höhe von        
T€ -117 (T€ -102) sowie Forderungen aus der Verbrauchsabrechnung in Höhe von T€ -80 (T€ -86). 
Zum Bilanzstichtag ergeben sich Kundenüberzahlungen in Höhe von T€ 809 (T€ 794). Diese kredi-
torischen Debitoren werden in der Bilanz zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert. Demnach 
weisen die Forderungen aus Lieferung und Leistung zum Bilanzstichtag einen Wert von T€ 601       
(T€ 653) aus. 
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Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen zum 
Bilanzstichtag in Höhe von T€ 0,00 (T€ 34). Gegenüber der MWA GmbH ergibt sich eine 
Verbindlichkeit aus der Abrechnung der Betriebsführung. 

Forderungen an die Mitgliedsgemeinden bestehen nicht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatz-
steuer in Höhe von T€ 127 (T€ 164) und Forderungen aus Körperschaftsteuer in Höhe von T€ 21, 
die auf falscher Grundlage vom Finanzamt abgebucht wurden. 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von T€ 5 (T€ 5) umfasst Aufwendungen für das 
Folgejahr. 

Passivseite 

Die Rücklagen beinhalten die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 1.231 (T€ 1.231) und andere 
Gewinnrücklagen, wie die bis 2009 erhaltenen zweckgebundenen Landes- und 
Bundeszuwendungen (Fördermittel) für Baumaßnahmen des Trinkwasser- und Abwasserbereiches 
über T€ 13.364 (T€ 13.364), die Verbandsumlage 2001/2002 über T€ 1.415 (T€ 1.415) sowie die 
2014 erhobene Umlage für den Schmutzwasserbereich in Höhe von T€ 217 (T€ 217). 

Der ausgewiesene Gewinnvortrag hat sich um den Jahresverlust 2021 um T€ 702 verringert. Zum 
31. Dezember 2022 weist der Zweckverband einen Gewinnvortrag von T€ 5.383 (T€ 6.084) aus. 

Unter dem Sonderposten für Zuschüsse werden die von Investoren übernommenen Anlagen der 
Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung und die vom Land Brandenburg gewährten 
Fördermittel über T€ 3.732 (T€ 3.937) ausgewiesen. Seit dem Jahr 2010 werden die Fördermittel 
den Sonderposten zugeordnet und entsprechend der Nutzungsdauer, der zugrunde liegenden 
Maßnahmen, erfolgswirksam aufgelöst.  

Erhaltene Beiträge der Schmutzwasserentsorgung wurden in Höhe von T€ 243 (T€ 253) und 
Baukostenzuschüsse der Trinkwasserversorgung in Höhe von T€ 162 (T€ 163) aufgelöst. Zugänge 
für geleistete Beiträge und Baukostenzuschüsse wurden für die Schmutzwasserbeseitigung T€ 95 
(T€ 129) und für Trinkwasserversorgung T€ 174 (T€ 284) passiviert.  

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 1.131 (T€ 1.900) enthalten Rückstellungen für den 
Gebührenausgleich von T€ 906 (T€ 1.639), Wassernutzungsentgelt T€ 61 (T€ 55), 
Prozesskostenrisiken T€ 16 (T€ 45), Prüfungskosten T€ 10 (T€ 8), Ausgleichszahlungen gem. § 9 
GBBerG T€ 9 (T€ 9) und ausstehende Rechnungen T€ 129 (T€ 145). 
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Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten: 

Im Berichtsjahr beliefen sich die planmäßigen Tilgungen auf T€ 1.421 (T€ 1.334). Einzelheiten sind 
in der Übersicht „Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ dargestellt. 

Erhaltene Anzahlungen wurden von den Anschlussnehmern nicht geleistet. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 
resultieren aus der Abrechnung der Betriebsführung durch die MWA GmbH und belaufen sich auf 
T€ 457 (T€ 980). 

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Sicherheitseinbehalte für die Gewährleis-
tungsfrist von Bauleistungen T€ 12 (T€ 18). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Sicherheitsein-
behalten von Investoren für Erschließungsgebiete hinterlegt T€ 59. Darüber hinaus werden im Ge-
schäftsjahr aufgrund von Überzahlungen Kundenguthaben in Höhe von T€ 807 (T€ 794) ausgewie-
sen. Demnach weisen die sonstigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag einen Wert von T€ 883 
(T€ 75) aus. 

Restlaufzeit 
ggü.   Art der

C. Verbindlichkeiten 31.12.2022
bis 1 
Jahr

über 1 
Jahr

davon 
über 5 
Jahre 

Gesell-
schaf-
tern 

Si-
cher-
heiten

Si-
cher-
heiten 

T€ T€ T€ T€
(VJ T€) (VJ T€) (VJ T€) (VJ T€)   

1. Verbindlichkeiten  
gegenüber Kreditinstituten 

15.545 
(15.166) 

1.445 
(1.436) 

14.100 
(13.730) 

9.282 
(8.843) 

- 

2. Erhaltene Anzahlungen 0 
(1) 

0  
(1) 

- - - 

3. Verbindlichkeiten aus            
Lieferungen und Leistungen

149 
(477) 

149 
(477) 

- - - 

4. Verbindlichkeiten ggü. 
Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis be-
steht 

457 
(980) 

457 
(980) 

- - - 

5. Sonstige Verbindlichkei-
ten 

883 
(817) 

    881 
(817) 

2 
(0) 

- - 

Gesamt 17.034 
(17.441) 

2.932 
(3.711) 

14.102 
(13.730) 

9.282 
(8.843) 
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IV.   Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 7.884 (T€ 6.858) werden im Wesentlichen durch Gebühren für 
die Entsorgung von Schmutzwasser und Entgelte für die Versorgung mit Trinkwasser im Verbands-
gebiet erzielt. 

Von den Umsatzerlösen betreffen die: 

Von den sonstigen betrieblichen Erträgen T€ 265 (T€ 438) entfallen u.a. T€ 205 (T€ 257) auf die 
Auflösung des Sonderpostens für von Investoren übernommenes Anlagevermögen und die 
Fördermittel. Des Weiteren werden Erträge aus Mahnbescheiden und Vollstreckungen in Höhe von 
T€ 2 (T€ 5) ausgewiesen. Periodenfremde Erträge entstanden durch die Ausbuchung einer 
verjährten Verbindlichkeit in Höhe von T€ 27. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen fielen 
mit T€ 15 (T€ 36) an. Erträge aus der Rücknahme von Wertberichtigungen fielen in Höhe von T€ 0 
(T€ 42) an. Hier wurden im vergangenen Jahr die Anschlussbeiträge mit Vollstreckungsverbot 
korrigiert. 

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von T€ 502 (T€ 501) betreffen den 
Wasserbezug mit T€ 441 (T€ 446) sowie die dafür anfallenden Wassernutzungsgebühren in Höhe 
von T€ 61 (T€ 55).  

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen den Betriebsführungsaufwand von der MWA 
GmbH über T€ 4.121 (T€ 3.608) und das Abwassereinleitentgelt in Höhe von T€ 989 (T€ 1.123). 
Fremdleistungen für Instandhaltungen wurden mit T€ 104 (T€ 152) erfasst. 

Der Personalaufwand entfällt ab dem Geschäftsjahr 2022 (T€ 49). Die Mitarbeiterin war im Wasser- 
und Abwasserzweckverband „Der Teltow“ und im Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgra-
ben“ zu je 50 % angestellt. Das Anstellungsverhältnis läuft seit 01.01.2022 über die MWA GmbH. 

Von den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen entfallen auf die: 

2022  
T€

2021  
T€

Trinkwasserversorgung  698 784 

Schmutzwasserentsorgung 1.513 1.470 

Insgesamt 2.211 2.254 

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten 
T€ 39 (T€ 26), Kosten für Prüfung und Steuerberatung T€ 9 (T€ 9), Gerichtskosten T€ 10 (T€ 84) 
und Aufwendungen für Versicherungen T€ 6 (T€ 8) erfasst.  

Andere Dienst- und Fremdleistungen sind in Höhe von T€ 20 (T€ 47) entstanden und enthalten Kos-
ten für einen externen Datenschutzbeauftragten sowie die Kosten für die Kalkulation. Im Berichtsjahr 

2022 
T€ 

2021 
T€ 

Trinkwasserversorgung 2.709 2.739

Schmutzwasserentsorgung 4.397 4.672

Erträge aus Verbrauch Rst Gebührenüberdeckung 742 874

Erträge aus Zuführung Rst Gebührenüberdeckung -9 -1.483

Erstattung Mahnkosten 0 1

Andere Erträge 45 55

Insgesamt 7.884 6.858
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sind Kosten für den Geldverkehr in Höhe von T€ 10 (T€ 14) entstanden. Uneinbringliche Forderun-
gen wurden in Höhe von T€ 24 (T€ 16) ausgebucht. Eine Einzelwertberichtigung für zweifelhafte 
Forderungen wurde in Höhe von T€ 15 (T€ 24) vorgenommen. Periodenfremder Aufwand in Höhe 
von T€ 52 (T€ 0) entstand insbesondere durch die Erstattung einer endabgerechneten Kostenüber-
nahmevereinbarung. 

Erträge aus Beteiligungen fielen durch eine Ausschüttung der HWG GmbH i. L. in Höhe von T€ 44 
(T€ 0) an. 

In den sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge werden Erträge aus Säumniszuschlägen T€ 1 (T€ 7) 
und sonstige Zinsen und Erträge T€ 1 (T€ 3) ausgewiesen.  

Unter den Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden die Zinsen für die Darlehen dargestellt T€ 80 
(T€ 67). Zinsähnliche Aufwendungen und Säumniszuschläge fielen im Berichtsjahr nicht an (T€ 6). 

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2022 beträgt T€ -46 (T€ -702), davon für den 
Trinkwasserbereich T€ 169 (T€ -181) und für den Schmutzwasserbereich T€ -215 (T€ -520). 

V.   Sonstige Angaben 

Die Organe des Verbandes sind: 

- die Verbandsversammlung, 
- der Verbandsvorsteher (Verbandsleitung), 
- der Verbandsausschuss 

Die Verbandsversammlung setzt sich aus den Hauptversammlungsbeamten der Verbandsmitglieder 
und weiteren von den Verbandsmitgliedern zu entsendenden Vertretern (Vertretungspersonen) 
zusammen.  

Die Stimmenzahl jedes Verbandsmitgliedes in der Verbandsversammlung richtet sich nach der 
Einwohnerzahl des jeweiligen Verbandsmitgliedes, und zwar dergestalt, dass jedem 
Verbandsmitglied je angefangene 3.500 Einwohner eine weitere Stimme zusteht. Soweit einem 
Verbandsmitglied eine Stimmenzahl zusteht, die die Stimmenzahl des anderen Verbandsmitgliedes 
übersteigt, soll auch die Stimmenzahl des anderen Verbandsmitgliedes in entsprechendem Umfang 
steigen, sodass beide Verbandsmitglieder die gleiche Stimmenzahl haben.  

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Gerd Sommerlatte. Die Stellvertretende 
Vorsitzende der Verbandsversammlung ist Frau Heidi Hustig. 

Die Verbandsversammlung ist im Geschäftsjahr zu sieben Sitzungen zusammengetreten.  

Die Vertretungspersonen der Verbandsversammlung und die Mitglieder des Verbandsausschusses 
haben Sitzungsgelder T€ 1 (T€ 1) und Aufwandsentschädigungen T€ 7 (T€ 7) erhalten. 

Verbandsvorsteherin ist Frau Ute Hustig, Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal. Die 
Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf, Frau Claudia Nowka, ist Stellvertretende 
Verbandsvorsteherin. 

Die Verbandsvorsteherin hat im Berichtsjahr eine satzungsgemäße Aufwandsentschädigung 
erhalten. 
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Dem Verbandsauschuss gehörten 2022 an: 

Frau Ute Hustig  Bürgermeisterin der Gemeinde Nuthetal, 
Verbandsvorsteherin 

Herr Eckhard Reinkensmeier Dipl. Bauingenieur und selbstständiger Bauhandwerker 

Herr Kurt Kühne im Ruhestand, Rentner 

Der Verbandsausschuss ist im Jahr 2022 zu fünf Sitzungen zusammengetreten. 

Als Geschäftsstellenleiter war im Geschäftsjahr 2022 der Geschäftsführer der MWA GmbH, Herr 
Felix von Streit, tätig. 

Der Gesamtbetrag von Abschlussprüfungsleistungen nach § 285 Nr. 17 a HGB beträgt T€ 6 (T€ 6). 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der für Versorgungsunternehmen 
üblichen Verpflichtungen. 

          Nuthetal, 21. Juli 2023 

Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Mittelgraben“ 
Die Verbandsvorsteherin 

Ute Hustig 



Buchwert Buchwert

Insgesamt 01.01.2022 Zugang Umbuchung Abgang 31.12.2022 01.01.2022 Zugang Abgang 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 Afa Rbw

€ € € € € € € € € € € % %

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

     Konzessionen,gewerbl.Schutzrechte

     und ähnliche Rechte und Werte sowie

     Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.213.420,87              10.000,00              -                           -                         1.223.420,87              1.086.752,87           40.881,31                 -                           1.127.634,18           95.786,69                         126.668,00               3,34             7,83

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche

    Rechte mit Bauten                            70.125,04                    -                           -                           -                         70.125,04                   -                              -                              -                           -                             70.125,04                         70.125,04                 -                100,00

2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

      Betriebseinrichtungen der Gewinnung 912.429,62                 354.903,16            32.419,70              -                         1.299.752,48              361.148,62               21.982,36                 -                           383.130,98              916.621,50                       551.281,00               1,69             70,52

3. Verteilungsanlagen

        Leitungsnetz und Hausanschlüsse 24.458.756,64            529.743,37            205.334,25            -                         25.193.834,26           15.316.804,80         654.780,22               -                           15.971.585,02         9.222.249,24                   9.141.951,84           2,60             36,61

        Messeinrichtungen 155.535,84                 -                           -                           -                         155.535,84                 103.061,84               6.088,38                   -                           109.150,22              46.385,62                         52.474,00                 3,91             29,82

4. Abwassersammlungsanlagen

      Haupt- und Verbindungssammler  11.171.455,20            -                           -                           -                         11.171.455,20           8.224.462,20           317.009,50               -                           8.541.471,70           2.629.983,50                   2.946.993,00           2,84             23,54

      Pumpwerke 6.121.042,68              500.943,05            561.979,45            -                         7.183.965,18              2.891.785,50           187.851,11               -                           3.079.636,61           4.104.328,57                   3.229.257,18           2,61             57,13

      Sammler in Ortslage und Hausanschlüsse 49.066.044,89            216.255,11            2.273,02                -                         49.284.573,02           21.365.969,29         982.431,68               -                           22.348.400,97         26.936.172,05                 27.700.075,60         1,99             54,65

5.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 994.053,32                 946.510,91            802.006,42 -           -                         1.138.557,81              -                              -                              -                           -                             1.138.557,81                   994.053,32               -                100,00

Sachanlagen gesamt 92.949.443,23            2.548.355,60        -                           -                         95.497.798,83           48.263.232,25         2.170.143,25           -                           50.433.375,50         45.064.423,33                 44.686.210,98         2,27             47,19

III. Finanzanlagen 250.024,84                 -                           -                           -                         250.024,84                 69.608,68                 -                              -                           69.608,68                180.416,16                       180.416,16               -                72,16

Anlagevermögen insg. 94.412.888,94            2.558.355,60        -                           -                         96.971.244,54           49.419.593,80         2.211.024,56           -                           51.630.618,36         45.340.626,18                 44.993.295,14         2,28             46,76

-                                -                           -                           -                         -                                -                              -                              -                           -                             -                                      -                              -                -                    

Anschaffungs-/Herstellungskosten Jahres Afa Durchschnitt



2021 2022

Ergebnis 

des

Vorjahres

Ansatz des

lfd. Jahres

1 2

EUR EUR

(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -701.793 -45.640

(2) ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.254.193 2.211.025

(3) ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten/BKZ/ASB zum Anlagevermögen -672.805 -609.776

(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 520.339 -768.941

(5) ± Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens 0 0

(6) ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 0 0

(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie 

anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-708.902 101.237

(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 

Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

1.240.943 -785.195

(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten 0 0

(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.931.974 102.710

(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0

(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0 0

(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 0 0

(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 0 0

(15) + sonstige Einzahlungen

aus lnvestitionstätigkeit

0 0

(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0

(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 2.751.886 2.548.356

(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 120.827 10.000

(19) - Auszahlungen für Imrestitionen in das Finanzanlagevermögen 0 0

(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0

(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.872.713 2.558.356

(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21) -2.872.713 -2.558.356

(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 2.150.000 1.800.000

(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0

(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0

(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 71.626 0

(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 412.142 269.726

(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2.633.768 2.069.726

(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 1.334.241 1.420.929

(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zinsabgrenzung) 480 303

(31) - Auszahlungen an die Gemeinde 0 0

(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen 0 0

(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen 103.258 7.985

(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.437.979 1.429.218

(35) = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34) 1.195.789 640.508

(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 0

(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 0

(38) = Saldo aus der lnanspruchnahme von Liquiditätsreserven 

(36 - 37)

0 0

(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer

10+22+35+38)

255.050 -1.815.137

(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang 

der Periode

(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent-verbindlichkeiten)

5.284.923 5.539.973

(41) = voraussichtlicher 5.539.973 3.724.836

Finanzmittelbestand

am Ende der Periode

(40 - 39)

Finanzrechnung für das Jahr 2022 WAZV "Mittelgraben"

Gesamt

Positionen
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Lagebericht 
des WAZV „Mittelgraben“  

für das Wirtschaftsjahr 2022 

1. Grundlagen und Geschäftsmodell des Verbandes 

Im Jahr 1992 wurde der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ gegründet. Die Pflicht der öffentlichen 
Trinkwasserversorgung und der Schmutzwasserentsorgung wurde von den Mitgliedsgemeinden vollständig auf den 
Zweckverband übertragen. Dieser versorgte 2022 ca. 23.100 Einwohner der Gemeinden Nuthetal mit ihren Ortstei-
len Bergholz-Rehbrücke, Saarmund, Tremsdorf, Philippsthal, Fahlhorst und Michendorf mit den Ortsteilen Michen-
dorf, Langerwisch, Wilhelmshorst, Wildenbruch, Fresdorf und Stücken mit rund 1.095 Tm³ Trinkwasser und ent-
sorgte 833 Tm³ Abwasser. 

Die technische und kaufmännische Betriebsführung hat der Zweckverband vollständig an den Betriebsführer über-
tragen. Die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH erbringt auf Grundlage eines abgeschlossenen Betriebs-
führungsvertrages diese Leistungen für den Verband. Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ ist 
zu 50% an der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH beteiligt gemeinsam mit dem WAZV „Der Teltow“.  

2. Wirtschaftsbericht 

a. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Dem Zweckverband wurden durch die Mitgliedsgemeinden die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserentsorgung so-
wie die Aufgaben der Trinkwasserversorgung übertragen. Insofern befindet sich der Verband nicht im Wettbewerb. 

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wohnten im Verbandsgebiet 23.148 Einwohner (Vorjahr 22.940). Für 7.400 Kunden 
übernahm der Verband die Versorgung mit Trinkwasser, von 6.627 Kunden erfolgte die Schmutzwasserentsorgung 
über das zentrale Entwässerungssystem, von 996 Kunden werden die Abwässer dezentral entsorgt. 

Die wirtschaftlichen Vorgaben des Verbandes ergeben sich aus dem durch die Verbandsversammlung beschlossenen 
Wirtschaftsplan. 

Zum 01. Januar 2022 hat der Verband nach Vorgabe und auf Grundlage der Regelungen des Kommunalen Abgaben-
gesetzes Brandenburg (KAG Bbg.) seine Preis- und Gebührenkalkulationen angepasst. 

b. Geschäftsverlauf 

Die zum 31.12.2022 für den vergangenen Abrechnungszeitraum 01.01.2022 – 31.12.2022 abgerechneten Mengen 
für Trinkwasser und Abwasser entwickelten sich wie folgt:  

Abgerechnete Mengen Trinkwasser 
m³ 

Schmutzwasser 
m³ 

Abrechnung 2022 1.094.803 833.964

Abrechnung 2021 1.075.641 870.373

Senkung (-) / Erhöhung 19.162 -36.410

Die dargestellte Abnahmemenge von Trinkwasser im Jahr 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Abrech-
nungsmengen für Schmutzwasser basiert auf den Werten des gemessenen Trinkwasserverbrauchs an den Ver-
brauchsstellen nach Abzug der Absetzmengenzähler (Gartenwasser) und veränderten sich proportional zu den Trink-
wassermengen. Im Jahr 2022 sind die Absetzmengen (Gartenwasser) im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.  
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Die Veränderungen der witterungsunabhängigen Trinkwasserverbräuche werden dadurch genauer in den Änderun-
gen der Schmutzwassermengen widergespiegelt. 

Den Umsatzerlösen aus der Lieferung von Trinkwasser und der Entsorgung von Abwasser stehen im Geschäftsjahr 
2022 die folgenden Mengengerüste korrespondierend gegenüber (2021 als Vergleichswert):  

Trinkwasser 2022 
m³ 

2021 
m³ 

Trinkwasserproduktion inkl. Fremdbe-
zug 

1.175.259 1.123.101

Verbrauchsmenge Kunden 1.094.803 1.075.641

Eigenverbrauch  6.908 1.751

Wasserverluste 73.548 45.709

Wasserverluste in % 6,26% 4,07%

Die Höhe der Wasserverluste ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen und liegt mit 6,26 % im tolerierbaren Bereich. 
Wasserverluste entstehen u.a. aus Rohrbrüchen, unautorisierten Fremdentnahmen oder Messdifferenzen.  

Schmutzwasser 2022 
m³ 

2021 
m³ 

Am Pumpwerk gemessene Mengen 826.541 867.003

Abrechnungsmengen Kunden  833.964 870.373

Differenzen -7.423 -3.370

Die maßgeblichen Mengen für die Erhebung der Gebühren im Abwasser sind die Abrechnungsmengen inklusive Fä-
kaleinleitung nach dem Maßstab der Trinkwasserverbräuche. Steigende Abweichungen zwischen Trinkwasserver-
bräuchen und Abwassermenge ergeben sich aus den Absetzmengenzählern (Gartenwasserzähler). 

c. Vermögens-Finanz- Ertrags-Lage: Darstellung, Analyse, Beurteilung 

i. Ertragslage 

Das Geschäftsjahr 2022 des WAZV „Mittelgraben“ endet mit einem Jahresergebnis von – 46 T€ (Vorjahr – 702 T€) 
und liegt damit über dem Vorjahreswert. Das Ergebnis vor Steuern in identischer Höhe verteilt sich mit 169 T€ auf 
den Trinkwasser- und mit -215 T€ auf den Schmutzwasserbereich. 

Im Berichtsjahr wurden die folgenden Umsatzerlöse in den jeweiligen Bereichen erzielt: 

Trinkwasser 
2022 2021 Veränderung 

EUR EUR EUR 

Wasserabgabe 2.876.207 2.330.569 545.638

Nebengeschäfte 9.249 5.431 3.818

Auflösung Baukostenzuschüsse 161.962 162.877 -915

Sonstige Umsätze  13.742 18.813 -5.071

Gesamt  3.061.160 2.517.690 543.470
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Schmutzwasser 
2022 2021 Veränderung 

EUR EUR EUR 

Schmutzwasserbeseitigung 4.051.210 3.447.056 604.154

Fremdeinleiter/Fäkalentsorgung 457.313 547.763 -90.450

Nebengeschäfte 19.992 50.085 -30.093

Auflösung Anschlussbeiträge 242.789 252.623 -9.834

Sonstige Umsätze 51.344 43.208 8.136

Gesamt  4.822.648 4.340.734 481.914

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsätze im Trinkwasserbereich trotz gesunkener Abrechnungspreise um 543 T€ 
gestiegen. Die Gründe hierfür sind der Rückgang der Umsatzerlöse aus der Mengenabrechnung (-43 T€) verbunden 
mit der Veränderung aus den Rückstellungen für Preisüberdeckungen aus den Vorjahren (+585 T€). 

Im Schmutzwasserbereich sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 482 T€ gestiegen. Gründe hierfür sind 
der gegenläufige Effekt aus den geringeren Abrechnungsmengen mit gesunkenen Abrechnungsgebühren (- 248 T€), 
Veränderungen aus den Rückstellungen der Gebührenüberdeckungen der Vorjahre (+757 T€). Verstärkt wird der 
Rückgang der Erlöse aus abgerechneten Mengen durch den Rückgang der Umsätze aus Nebengeschäften sowie dem 
Effekt der stetig sinkenden Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse.  

Im Geschäftsjahr 2022 ist der Materialaufwand mit 5.755 T€ um 359 T€ höher als die Vorjahresaufwendungen. We-
sentliche Veränderungen sind im Abwassereinleitentgelts (-135 T€), der Fremdleistungen für Instandhaltung                 
(-20 T€), des Betriebsführungsentgelts (+513 T€) zu verzeichnen. 

ii. Finanzlage 

Im Geschäftsjahr wurden 2.558 T€ investiert. Davon wurden 1.398 T€ im Trinkwasserbereich hauptsächlich in das 
Leitungsnetz und Hausanschlüsse (885 T€) investiert. Bei den Anlagen im Bau gab es Zugänge in Höhe von 504 T€. 
Im Schmutzwasserbereich wurden 1.160 T€ investiert. Diese betreffen die Investitionen in Sammelanlagen und 
Hausanschlüsse (216 T€), Pumpwerke (501 T€), sowie Anlagen im Bau (443 T€). 

Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Auszahlungen für Kre-
dittilgungen (1.421 T€) reduziert um Einzahlung von Ertragszuschüssen (270 T€) sowie dem Zufluss aus der Auf-
nahme eines Investitionskredites (1.800 T€).  

Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.815 T€. Die Verringerung ist zurück-
zuführen auf erhöhte sowie einen geringeren Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Dessen Rückgang liegt 
begründet in der Abnahme der Rückstellungen (769 T€) und Verbindlichkeiten (785 T€) sowie der Forderungen aus 
Lieferung und Leistung (101 T€). 

Im Folgenden die Kapitalflussrechnung:  

2022 2021 
T€ T€ 

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 103  1.932 
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -2.558  -2.873 
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 641  1.196 

Veränderungen der liquiden Mittel -1.815 255 

+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 5.540  5.285 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3.725  5.540 

Der Verband war im Berichtsjahr 2022 jederzeit in der Lage, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.  
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iii. Vermögenslage 

Das Eigenkapital setzt sich aus der allgemeinen Rücklage (1.231 T€) der zweckgebundenen Rücklage (14.996 T€), 
dem Gewinnvortrag (5.383 T€) und dem Jahresergebnis 2022 (-46 T€) zusammen. Dem wirtschaftlichen Eigenkapital 
zuzurechnen sind weiterhin Sonderposten (3.732 T€) sowie Beiträge und Baukostenzuschüsse (6.359 T€). 

Die allgemeinen Rücklagen bilden unverändert die Einbringungen von Trinkwasser- und Schmutzwasseranlagen der 
PWA Potsdamer Wasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH i.L. und nach deren Liquidation dem Anteil am 
Grundstücksverkauf und der letzten Ausschüttung. In der zweckgebundenen Rücklage werden vom Land Branden-
burg die bis Dezember 2009 gewährten Fördermittel sowie der Verbandsumlage 2001/2002 ausgewiesen. 

Das Jahresergebnis 2021 wurde mit Beschluss der Verbandsversammlung am 5. Oktober 2022 dem Gewinnvortrag 
zugeführt. Auch das Jahresergebnis 2022 soll auf Vorschlag der Verbandsvorsteherin auf neue Rechnung vorgetra-
gen werden. 

Das langfristige Fremdkapital des Zweckverbandes stellen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in 
Höhe von 14.100 T€ dar. Das kurzfristige Fremdkapital (3.256 T€) bildet sich im Wesentlichen aus den Tilgungen der 
Darlehen im Folgejahr (1.445 T€), Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (457 T€), Rückstellungen (1.131 T€), 
Lieferungen und Leistungen (149 T€) sowie sonstige Verbindlichkeiten (74 T€). 

d. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Kennzahlen           2022   2021 

Eigenkapitalquote 
(Eigenkapital/Bilanzsumme): 44,0 % (42,1 %) 

Wirtschaftliches Eigenkapital 
(Eigenkapital + Sonderposten + Ertragszuschüsse): 64,6 % (62,4 %) 

Eigenkapitalrentabilität 
(Jahresergebnis/Eigenkapital): -0,2 % (-3,2 %) 

e. Gesamtaussage 

Im Geschäftsjahr 2022 ist das Jahresergebnis des Zweckverbandes negativ jedoch insgesamt betrachtet günstiger 
verlaufen als im Vorjahr. 

Die Finanzlage aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ist negativ. Dem Werteverzehr des Anlagevermögens sollte wei-
terhin durch verstärkte Investitionstätigkeit entgegengewirkt werden, um die Substanz des Zweckverbandes zu er-
halten.  

3. Prognosebericht 

Dem Alter der Anlagen entsprechend, vor allem im stärker belasteten Abwasserbereich, kommen zunehmend Sa-
nierungs- und Erneuerungsaufgaben auf den Verband zu. Ein hinreichendes Maß an Sicherheit in der Ver- und Ent-
sorgung sowie im Gewässerschutz ist derzeit noch gewährleistet. Erhöhter Sanierungsbedarf besteht weiterhin his-
torisch bedingt durch das zum Zeitpunkt der Übernahme von der Energie und Wasser Potsdam GmbH im Jahre 2011 
stark sanierungsbedürftige Stahlleitungsrohrnetz in Wilhelmshorst. 
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Neben kleineren Erschließungsmaßnahmen, die eine Erweiterung des Netzes erfordern und der Erneuerung des 
Rohrnetzes im Zuge von Straßenbaumaßnahmen, liegt der Schwerpunkt auf der Wartung und dem Erhalt der beste-
henden Anlagen sowie dem Anschluss von neu bebauten Grundstücken an die Ver- und Entsorgungsnetze. 

Wesentliche Investitionsmaßnahme im Trinkwasserbereich ist die Bohrung eines Ersatzbrunnens im Wasserwerk 
Bergheide.  

Im Schmutzwasserbereich sind insbesondere Maßnahmen in diversen Pumpwerken notwendig. Diese werden in den 
kommenden Jahren sukzessive erneuert und insbesondere hinsichtlich der Steuerungstechnik modernisiert.   

Das für 2022 prognostizierte Ergebnis wurde im Wesentlichen aufgrund höherer Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen denen höhere Umsätze sowie ein Rückgang der Abschreibungen gegenüberstehen, um 277 T€ unterschrit-
ten. 

Für 2023 wird ein Jahresfehlbetrag von 1.393 T€ erwartet. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 wird mit steigen-
den Materialkosten, Abschreibungen und Zinsaufwendungen, denen eine leichte Steigerung der Umsatzerlöse ge-
genübersteht, gerechnet.  

4. Chancen- und Risikobericht 

Besondere Risiken für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ sind nicht erkennbar. Dennoch be-
stehen jederzeit Risiken bezüglich der Ausfall- und Versorgungssicherheit, denen systematisch durch planmäßige 
Investitions- und Sanierungsarbeiten aber auch durch flexible Reaktionen auf akute Situationen begegnet wird. Un-
ter dem Aspekt der Risikominimierung ist die Erneuerung der Bahnquerung in Rehbrücke in Vorbereitung. Die Was-
serleitung liegt unterhalb des Gleiskörpers und ist stark korrodiert. Bei einem Rohrbruch besteht die Gefahr von 
hohen Schadenersatzforderungen durch Beschädigung des Gleiskörpers. Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit 
wird der Bau einer Verbindungsleitung zwischen Saarmund und Philippsthal mit Abzweig nach Nudow im benach-
barten WAZV „Der Teltow“ in den nächsten Jahren fokussiert. 

Risiken, die sich aus gesetzlichen Vorgaben und der Rechtsprechung ergeben, werden ständig überwacht.  

Der Zweckverband wächst aufgrund der aktuell gesteigerten Bautätigkeiten im Verbandsgebiet und rechnet mit ent-
sprechenden Mengensteigerung. Diese stabilisieren einerseits die Ertragslage des Verbandes, führen andererseits 
auch zu notwendigen strategischen Maßnahmen.  

So sind derzeit Aktivitäten zur Erweiterung und Stabilisierung der Rohwasserbeschaffung und zur Optimierung der 
schwankenden Aufleitmengen im Klärwerk Stahnsdorf in Vorbereitung. Auch die zunehmende Komplexität bei der 
Aufbereitung der Rohwässer und der Entsorgung des Abwassers sowie steigende gesetzliche Anforderungen können 
zu höheren Kosten führen. 

Das beständige Wachstum des Großraums Berlin/Potsdam und der Klimawandel führen zu einer sich abzeichnenden 
und in der Zukunft verstärkenden Problematik um die Nutzung der vorhandenen Grundwasserressourcen. Gerade 
im direkten Umfeld zum Potsdamer Stadtgebiet muss in absehbarer Zukunft mit steigender Konkurrenz um die mög-
lichen Nutzungsgenehmigungen für die Wasserförderung gerechnet werden. 

Angesichts von stetig steigenden Preisen, die in ihrer Höhe schwer planbar sind, vor allem in den Bereichen Materi-
albeschaffung, Energieversorgung und Baukosten, ist in den Folgejahren mit einer erheblichen Mehrbelastung zu 
rechnen. Hinzu kommt der Anstieg der Zinsen, so dass Kreditaufnahmen ebenfalls zu einem Mehraufwand bei den 
Zinsbelastungen führen können. 
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Aufgrund der anhaltenden hohen Inflation sind die derzeitig gültigen Preise und Gebühren nicht mehr kostende-
ckend, wodurch die Liquidität stark absinkt. Dadurch besteht die latente Gefahr, dass der Verband auf Unterstüt-
zungsmaßnahmen der Verbandsmitglieder angewiesen ist. Langfristig könnte durch Rücknahme verschiedener 
Wahlrechte und entsprechender kalkulatorische Zinssätze in der Preis- und Gebührenkalkulation die Liquiditätslage 
stabilisiert werden. 

Die steigenden Sanierungs- und Investitionsnotwendigkeiten haben einen entsprechenden Liquiditätsbedarf zur 
Folge, der in einem ausgewogenen Verhältnis aus Eigen- und Fremdfinanzierung ermöglicht werden muss.  
Am 05.03.2021 wurden die beitragsrechtlichen Regelungen der BKGS aus 2014 in einem Urteil des VG Potsdam für 
unwirksam erklärt. Das Gericht machte für die zugrunde liegende Globalkalkulation aus 2009 methodische Bedenken 
geltend.  Somit hat der WAZV seit diesem Zeitpunkt keine gültige Gebührensatzung und kann keine Beiträge erhe-
ben. Um diesem Zustand abzuhelfen, hat der WAZV die Erstellung einer neuen Globalkalkulation unter Berücksich-
tigung der gerichtlichen Hinweise in Auftrag gegeben. Auf Grundlage dieser Globalkalkulation konnte eine neue Bei-
tragssatzung beschlossen und rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft gesetzt werden. Damit soll der Eintritt der Fest-
setzungsverjährung der in diesem Zeitraum angefallen Beitragsansprüche des Verbandes vermieden werden.   

5. Ergänzende Angaben gem. § 21 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg 

1. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr haben sich die Bestände der zum Verband gehörenden Grundstücke und 
grundstücksgleichen Rechte nicht verändert. 

2. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden zwei Pumpwerke grundlegend erneuert und somit dessen Nut-
zungsdauer wesentlich verlängert.  

Die weiteren Bestände, deren Leistungsfähigkeit und der Ausnutzungsgrad der zum Verband gehörenden 
weiteren wichtigsten Anlagen blieben unverändert. 

3. Stand der im Bau befindlichen Anlagen und die geplanten Bauvorhaben: 

Laufende Baumaßnahmen 

Investitionen Trinkwasser 

Michendorf, Wasserwerk Bergheide  
(P20-3200008) 

Plan WP 2022 410 T€

Pegel Tiefenbrunnen und Ersatzbrunnen bisher abgerechnet  355 T€
geplanter Bauzeitraum: 2022 

Wilhelmshorst, 1. BA Hügelweg  
(P20-3200006) 

Plan WP 2022  800 T€

Erneuerung TWL bisher abgerechnet 439 T€
geplanter Bauzeitraum: 2022 

Investitionen Schmutzwasser 

Wilhelmshorst, Kiefernweg (P20-3300003) Plan WP 2022 270 T€

Erneuerung Pumpwerk bisher abgerechnet  125 T€

geplanter Bauzeitraum: 2022 

Wilhelmshorst, Hubertusweg (P20-3300007) Plan WP 2022 250 T€

Erneuerung Pumpwerk bisher abgerechnet  145 T€

geplanter Bauzeitraum: 2022 
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Maßnahmen in Vorbereitung 

Investitionen Trinkwasser 

Wilhelmshorst, 1. BA Hügelweg Plan WP 2021  100 T€

Erneuerung TWL Gesamtkosten 1.030 T€

Bauzeitraum: 2022 - 2023 

Bergholz-Rehbrücke, 2. BA Arthur-Scheunert-Allee 
Plan WP 2022 

40 T€

Erneuerung TWL Gesamtkosten 400 T€ 

geplanter Bauzeitraum: 2022 – 2023 

Wilhelmshorst, 3. BA Grüner Weg Plan WP 2022 0 T€

Erneuerung TWL Gesamtkosten 720 T€ 

geplanter Bauzeitraum: 2024 - 2025 

Investitionen Schmutzwasser 

Bergholz-Rehbrücke, Leipnitzstraße Plan WP 2022 70 T€

Erneuerung Pumpwerk Gesamtkosten  400 T€

geplanter Bauzeitraum: 2023 

Wildenbruch, Nussbaumweg Plan WP 2022 70 T€

Erneuerung Pumpwerk Gesamtkosten 420 T€

geplanter Bauzeitraum: 2023 

Michendorf, Saarmunder Landstraße Plan WP 2022 20 T€

Erneuerung Pumpwerk Gesamtkosten  350 T€

geplanter Bauzeitraum: 2023 

Michendorf, Forst-Lilienweg Plan WP 2022 70 T€

Erneuerung SWL Gesamtkosten  270 T€

geplanter Bauzeitraum: 2023 

Michendorf, Grenz-Heide-Kirschsteig Plan WP 2022 100 T€

Erneuerung SWL Gesamtkosten  500 T€

geplanter Bauzeitraum: 2023 

Von den für 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen wurden vom Verband Anlagen in folgenden Größen-
ordnungen nicht fertig gestellt und folgender Endstand bei Anlagen im Bau ermittelt: 

Endstand Trinkwasser: 612,1 T€ 
Schmutzwasser: 526,4 T€ 

4. Eigenkapital, Rückstellungen 

Bilanzposition Anfangsbestand 
    01.01.2022 

Zugänge Entnahmen Endbestand 
  31.12.2022 

T€ T€ T€ T€

Eigenkapital  21.610 -46 21.565

Rückstellungen 1.900 977 209 1.131
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Der Rückgang im Eigenkapital ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2022. Die Entwicklung der Rückstellungen 
ist im Wesentlichen auf die Veränderungen der Ausgleichrückstellung aus der Preis- und Gebührenkalkulation 
sowie der Prozesskostenrückstellungen zurückzuführen.  

5. Umsatzerlöse mittels Mengenstatistik:  

Abweichend zu den Umsatzerlösen der Gewinn- und Verlustrechnung, die auch die Auflösung der Anschluss-
beiträge und Baukostenzuschüsse umfassen, werden hier nur die gegenüber den Kunden geltend gemachten 
Abrechnungsbeträge dargestellt. Die Bezugsgrößen sind daher auch die den Umsatz abbildenden Mengen, 
nicht die produzierten bzw. entsorgten Mengen. 

Erlöse in T€ Menge in m³ 

2022 2021 2022 2021 

Schmutzwasserbeseitigung 4.051 3.447 796.091 829.627

Fäkalienentsorgung/Fremdeinleiter 457 548 37.873 40.746

Trinkwasserversorgung 2.876 2.331 1.094.803 1.075.641

Im Jahr 2022 waren folgende Netto-Preise und Gebühren gültig: 

- Mengenpreis TW    1,64 €/ m³ 
- Mengengebühr SW    3,55 €/ m³ 
- Mengengebühr Fäkalwasser     8,13 €/ m³ 
- Mengengebühr Fäkalschlamm  75,50 €/ m3

- Grundpreis TW ≤ Q3 = 4    92,00 €/ Wasserzähler/ Jahr 
- Grundgebühr SW ≤ Q3 = 4  120,00 €/ Wasserzähler/ Jahr 
- Grundgebühr SW Fäkalwasser ≤ Q3 = 4    92,00 €/ Wasserzähler/ Jahr 

6. Personalaufwand und Entwicklung Belegschaft (VZÄ): 

2022 2021 

Durchschnittliche Arbeitnehmer Anzahl 0 0,5 

Arbeitnehmer jeweils zum 31.12. 0 0,5 

Zum 01.01.2022 ist das gesamte Personal des Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ in die 
MWA (den Betriebsführer) übertragen worden. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung des Personalaufwan-
des in die Betriebsführung (Aufwendungen für bezogene Leistungen). 

Aufgliederung Personalaufwand T€ 

1. Löhne 0 
2. Gehälter und Vergütungen 0 
3. Soziale Abgaben 0 
4. Aufwendungen für Altersversorgung 0 
5. sonstige soziale Aufwendungen 0 

Summe 0 
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7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, wurden 
im Nachtrags- sowie Chancen- und Risikobericht dargestellt. 

8. Voraussichtliche Entwicklung des Verbandes: 
Wir verweisen auf unsere Ausführungen im Abschnitt 3. Prognosebericht. 

9. Folgende Finanz- und Leistungsbeziehungen des Verbandes mit den Mitgliedsgemeinden sind im abgelaufe-
nen Wirtschaftsjahr zu verzeichnen: 

a. Kapitalzuführung und –entnahmen: 
i. Kapitalzuführung 0 T€ 

ii. Kapitalentnahmen 0 T€ 
b. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche 0 T€ 
c. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen 

i. durch die Gemeinden gewährte Bürgschaften 0 T€ 

d. Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden unmit-
telbar bzw. mittelbar auswirken können, existieren nicht. 

Nuthetal, 21. Juli 2023 

Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittelgraben“ 
Die Verbandsvorsteherin 

Ute Hustig 



Verwaltung 

und Vertrieb

Sonstiges Schmutzwasser N/A N/A Trinkwasser N/A N/A

€ € € € € € € € € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Umsatzerlöse 7.883.807,90 0,00 0,00 4.822.648,03 N/A N/A 3.061.159,87 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

2. Erhöhung oder Vermin-  

derung des Bestands an 

fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen

0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 0,00 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

3. Andere aktivierte 

Eigenleistungen

0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 0,00 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

4. Sonstige betriebliche 

Erträge

264.705,48 0,00 0,00 151.171,21 N/A N/A 113.534,27 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

5. Materialaufwand 5.754.743,95 0,00 0,00 3.509.711,35 N/A N/A 2.245.032,60 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

6. Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 0,00 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

7. Abschreibungen 2.211.024,56 0,00 0,00 1.512.877,48 N/A N/A 698.147,08 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

8. Sonstige betriebliche

Aufwendungen

194.351,82 0,00 0,00 125.424,64 N/A N/A 68.927,18 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

9. Erträge aus Beteiligungen
44.473,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 44.473,00 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

10. Erträge aus anderen 

Wertpapieren und 

Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens

0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 0,00 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

11. Sonstige Zinsen und

ähnliche Erträge

1.924,01 0,00 0,00 876,20 N/A N/A 1.047,81 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

12. Abschreibungen auf 

Finanzanlagen und auf 

Wertpapiere des 

Umlaufvermögens

0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A 0,00 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

13. Zinsen und ähnliche

Aufwendungen

80.337,31 0,00 0,00 41.836,74 N/A N/A 38.500,57 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

14. Ergebnis der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit

-45.547,25 0,00 0,00 -215.154,77 N/A N/A 169.607,52 N/A N/A 0,00 0,00 0,00

15. Erträge aus Gewinnge-

meinschaften,Gewinn-

abfühungs- und Teilge-

winnabführungsverträgen

0,00

16. Aufwendungen aus 

Verlustübernahme

0,00

17. Außerordentliche Erträge
0,00

18. Außerordentliche 

Aufwendungen

0,00

19. Außerordentliches 

Ergebnis

0,00

20. Steuern von Einkommen 

und vom Ertrag

0,00

21. Sonstige Steuern 92,40

22. Jahresgewinn -45.639,65

Erfolgsübersicht mit Spartenrechnung für das Jahr 2022

Aufwendungen und Erträge

nach Bereichen und

Aufwandsarten

Eigenbetrieb

insgesamt

Allgemeine und

gemeinsame

Betriebsabteilungen

Hoheitlicher Bereich

{nicht steuerliche Sparten)

Betriebe gewerblicher Art 

— BgA

(steuerliche Sparten)

Andere 

Betriebszweige 

einschließlich 

Nebenbetriebe
Hilfsbetriebe

Aktivierte 

Eigenleis-

tungen



Einheit 2022 2021

Trinkwasserversorgung

Rohrnetz km 170 170

Wasserwerke Anzahl 3 3

Brunnen Anzahl 9 9

Leistungsobjekte gesamt Anzahl 7.767 7.724

davon Trinkwasser Anzahl 7.400 7.332

Wasserförderung m³ 612.687 547.388

Wasserbezug m³ 562.572 575.713

Wasserbereitstellung m³ 1.175.259 1.123.101

Wasserabgabe an Kunden m³ 1.094.803 1.075.641

Eigenverbrauch m³ 6.908 1.751

Netzverluste m³ 73.548 45.709

% 6,26 4,07

Schmutzwasserentsorgung

Schmutzwasserleitungen

Hauptkanal Gesamt km 100 100

Druckrohrleitungen km 35 35

Pumpstationen Anzahl 48 48

Leistungsobjekte gesamt Anzahl 7.767 7.724

davon Kanalkunden (Leistungsobjekte) Anzahl 6.627 6.563

Schmutzwasserbeseitigung m³ 796.091 829.627

Fäkalwasser Sammelgruben m³ 36.950 39.793

833.041 869.420

Fäkalschlamm m³ 157,5 259

Fremdeinleiter m³ 765 694

Einleitmenge m³ 826.541 867.003

Schmutzwasserdifferenzen m³ -7.423 -3.370

% -0,90 -0,39

Technische und wirtschaftliche Grundlagen WAZV „Mittelgraben“
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Wasser- und Abwasserzweckverband "Mittelgraben", Nuthetal:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Wasser- und Abwasserzweckverbands "Mittelgraben", Nu-

thetal – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-

nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022  bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem An-

hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Wasser- und Abwasserzweckverbands

"Mittelgraben" für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften

der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i.V.m. den einschlägigen

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweck-

verbands zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des

Zweckverbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB und § 106 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg unter Beachtung

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-

rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage

für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-

sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. Fer-

ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-

stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-

sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,

die Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des

Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-

antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten

entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbands vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend darstellt.

2



379359/2022-014727

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen

(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-

chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen

zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-

gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckver-

bands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine

in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 der Kommunalverfassung des Landes Branden-

burg unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-

keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-

den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachwei-

se, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-

nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme des Zweckverbands abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-

tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame

Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-

werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-

steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen  oder, falls diese Angaben unan-

gemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbands vermit-

telt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
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